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Des Richters guter Rat. Richter:
„Wie find Sie dazu gekommen, den
Regenmantel aus der Garderobe zu
stehlen?" — Angeklagter: „Es hat
gerade fürchterlich geregnet . . ." —
Richter: „Das ist doch wirklich keine
Entschuldigung. Ein Schirm hätt's in
dem Fall auch getan!"

Zwei Burschen gehen ins Theater
und nehmen sich eine Wurst und zwei
Flaschen Bier mit. Der Billetteur
fragt: „Wünschen Sie ein Opern¬
glas?" — Darauf sagt der eine
Bursch: „Na, wir trinken ans der
Flasche."

Die prophetische Schwiegermutter.
„Entschuldigen Sie, aber ich mutz es
sagen: Eins gefällt mir an Ihrem
Schwiegersohn nicht: das breite Ge¬
sicht!" — Beruhigen Sie sich, wenn
er von der Hochzeitsreise heimkomme
wird es schon bedeutend länger ge¬
worden sein."

Jemand ist angeklagt, eine Hose
gestohlen zu haben, wird aber frei¬
gesprochen. Der Angeklagte bleibt
aber nach der Verhandlung sitzen,
und sein Verteidiger sagt: „So gehen
Sie doch, Sie sind ja frei!" — An¬
geklagter: „Bevor die Zeugen nicht
draußen sind, kann ich nicht gehen,
weil ich die gestohlene Hose an habe."

Ferienreise 1947. Sommergast:
„Aber Sie, Herr Wirt, könnten doch

den Gästen gegenüber etwas freund-«
licher sein!" — Wirt: „Ah, nix da,
wenn ich gegen einen freundlich bin»
kommen gleich die andern und wolle»
auch freundlich behandelt werden."

Der kluge Zahnarzt. EinWehleidi¬
gerwill sich beimZahnarzt einenZahn
ziehen lassen, beißt aber, sobald der
Zahnarzt ansetzt, vor Angst so aus
die, Zange, daß der Arzt nicht im¬
stande ist, fein Werkzeug zu hand¬
haben. Der Zahnarzt, der sich nicht
anders zu helfen weiß, stellt seine
Assistentin mit einer Nadel hinter
den Stuhl des Patienten. Plötzlich
sticht die Assistentin durch den Rohr-
fitz den Bauern in einen gewissen
Körperteil. Erschreckt reißt der Ge¬
stochene den Mund wett auf und der
Arzt zieht rasch den Zahn heraus.
Gleich springt der Mann empor und
ruft: „Donnerwetter, die Wurzel hat
aber tief g'sessenl"

Regimentsbefehl. „Da es vorge¬
kommen ist, daß Mannschaften beim
Baden im Flusse ertrunken sind, hat
dies nunmehr an der vom Regiment
befohlenen Stelle zu geschehen."

Blinder Eifer . . . Richter: „Die
beiden Zeugen wollen Sie bestimmt
am Tatort gesehen haben!" — Ange¬
klagter: „Das ist unmöglich, Herr
Richter! Denn dann müßte ich sie
doch auch gesehen haben!"
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